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RS OGH 2007/9/13 6Ob170/07d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.2007

Norm

FBG §24

Rechtssatz

Die Verp2ichtung zur Bestellung von Geschäftsführern durch Gesellschafterbeschluss unterfällt keiner der im §24 FBG

genannten Verp2ichtungen. Gesellschafter tre5en in dieser Eigenschaft keine Anmeldep2ichten in Bezug auf

Geschäftsführerbestellungen oder die Beendigung der Funktion eines Geschäftsführers einer Gesellschaft mbH. Es gibt

auch sonst keine gesetzliche Grundlage für ein Vorgehen des Firmenbuchgerichts gegen Gesellschafter einer

Gesellschaft mbH mit Zwangsstrafenverhängung, wenn sie mit der Bestellung von Geschäftsführern säumig sind.
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